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Medienmitteilung zur Behördeneingabe bezüglich Weiterbildungsgesetz (Kurzversion)
Die Schweiz braucht ein Weiterbildungsgesetz: jetzt!

150 Organisationen fordern das Parlament zum Handeln auf 

Bern. Rund 150 Organisationen aus der ganzen Schweiz, darunter 60 Verbände und 90 Institutionen, fordern Bundesrat und Parlament auf, den Verfassungs​auftrag von 2006 umzusetzen und ein Weiterbildungsgesetz zu schaffen. Die For​derung wurde in Form einer Behördeninitiative vom Schweizerischen Verband für Weiterbildung (SVEB) lanciert und am 17. August den Bundesbehörden übergeben.

Die Weiterbildung ist in der Schweiz ein sehr dynamischer, aber unübersichtlicher Markt mit über fünf Milliarden Franken Umsatz pro Jahr. Fragen, die in anderen Bildungsbereichen problemlos zu beantworten sind, bleiben offen, wenn es um Weiterbildung geht. Ein Rahmengesetz des Bundes soll helfen, endlich Transparenz in der unübersehbaren Vielfalt von Weiterbildungsangeboten zu schaffen und deren Qualität zu sichern.

Bericht auf Eis gelegt
Seit 2006 hat der Bund den verfassungsmässigen Auftrag, die Weiterbildung gesetzlich zu regeln. Im Januar 2009 erhielt der Bundesrat den von ihm bestellten «Bericht des EVD über eine neue Weiterbildungspolitik des Bundes. In Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Departement des Innern (EDI)». Der Bericht enthält neben einer umfassenden Auslegeordnung konsensfähige Empfehlungen für ein Weiterbildungsgesetz. Zwei Monate später beschloss der Bundesrat ohne Angabe von Gründen, den Bericht unter Verschluss zu halten und das Geschäft Weiterbildungs​gesetz vorläufig auf Eis zu legen. 
Behördeneingabe lanciert

Die Organisationen und Institutionen der Weiterbildung sind nicht bereit, diese Blockierungsstrategie zu akzeptieren. Der SVEB hat eine Behördeneingabe mit der Forderung lanciert, ein Weiterbildungsgesetz auf Bundesebene sei noch in dieser Legislatur auszuarbeiten. Parallel dazu seien die höhere Berufsbildung und die Weiterbildung zu fördern. Ausserdem seien die in verschiedenen Bundes- und kantonalen Gesetzen verstreut geregelten Weiterbildungsaktivitäten besser zu koordinieren.
EDK befürwortet Weiterbildungsgesetz
150 Organisationen und Institutionen haben diese Eingabe unterschrieben, darunter Berufs- und Branchenverbände, Dachverbände der Arbeitnehmerorganisationen, kantonale Weiterbildungskonferenzen, Privatschulen und Universitäten, Berufsbildungszentren oder Non-profit-Organisationen. Die  berufsorientierte und die allgemeine Weiterbildung sind ebenso vertreten wie die Berufsbildung und der Tertiärbereich inklusive der höheren Berufsbildung. Die Schweizerische Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) unterstützt das Anliegen über ihre Präsidentin Isabelle Chassot.
25 Vorstösse hängig
Die Behördeneingabe wurde am 17. August den Präsidenten der parlamentarischen Kommissionen für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK), Nationalrätin Josiane Aubert und Ständerat Hermann Bürgi, überreicht und dem Bundesrat zugestellt. Die WBK des Nationalrates hatte bereits Anfang April eine parlamentarische Initiative beschlossen. Die ständerätliche WBK hat die Initiative für die Sitzung vom 27. August traktandiert. Josiane Aubert: „Der Weiterbildungsbericht muss veröffentlicht und die Ausarbeitung des Gesetzes rasch in Angriff genommen werden.“ Die Regelungen sollen Transparenz und verbindliche Qualitätskriterien bringen und die Zuständigkeiten für die Finanzierung festlegen. Das sei bitter nötig, denn im Parlament seien inzwischen 25 parlamentarische Vorstösse zur Weiterbildung hängig.
3456 Zeichen

Für Rückfragen und weitere Informationen

Schweizerischer Verband für Weiterbildung SVEB, Oerlikonerstr. 38, 8057 Zürich, www.alice.ch
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